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Umdruck-Nr. 1 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Unentgeltliche Hilfeleistung durch nahe Angehörige 

Änderungen 

1. In Artikel 1 Nummer 4 wird § 6 Absatz 2 durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 

(2) „Wer unentgeltlich geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nicht an Angehö-
rige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung leistet, muss sicherstellen, dass die 
Hilfeleistung durch eine der folgenden Personen oder unter Anleitung einer der 
folgenden Personen erbracht wird: 

1. eine Person, die zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist, 

2. eine Person mit Befähigung zum Richteramt, 

3. eine Person mit bestandener Steuerberaterprüfung, 

4. eine Person, die von der Steuerberaterprüfung befreit worden ist, 

5. eine Person mit bestandenem Wirtschaftsprüfungsexamen. 

Anleitung umfasst eine an Umfang und Inhalt der zu leistenden Hilfe ausgerich-
tete Einweisung und Fortbildung der angeleiteten Person sowie, soweit dies im 
Einzelfall erforderlich ist, eine Mitwirkung der anleitenden Person bei der Hilfe-
leistung.“ 

Begründung 

Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 2 Steuerberatungsgesetzes) 

Mit der Anpassung in Satz 1 wird die bisherige Regelung nach § 6 Nummer 2 
StBerG wiederhergestellt. Insoweit bleibt der Kreis der Personen, für die unent-
geltliche Hilfeleistung ohne Vorliegen weiterer Anforderungen erbracht werden 
darf, weiterhin derjenige der Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung.  
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Die Änderung berührt nicht die vorgesehene Zulässigkeit von „Tax Law Clinics“ 
an oder im Umfeld von Hochschulen, bei denen unter Anleitung besonders quali-
fizierter Personen zu Ausbildungszwecken altruistische Hilfeleistung in Steuersa-
chen angeboten wird. Es wird insoweit auf die Begründung des Gesetzentwurfs 
zu § 6 StBerG-E verwiesen.  

Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

Wirtschaft 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Verwaltung 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. 
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Umdruck-Nr. 2 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Fremdbesitzverbot 

Änderungen 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert 

a) Nach Nummer 11 wird die folgende Nummer 11a eingefügt:  

‚11a. Nach § 55a Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  

„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 müssen unmittelbar 
und mittelbar beteiligte Gesellschaften mit Ausnahme des § 55b 
Absatz 3 die Anerkennungsvoraussetzung des § 53 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 erfüllen.“‘ 

b) Nummer 16 wird durch die folgende Nummer 16 ersetzt: 

16. ‚ § 154 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft zur Übernahme der 
Mandanten einer Einrichtung nach § 4 Nummer 3, 7 oder 8 
in der am 31. August 2026 geltenden Fassung gegründet 
wurde oder später die Mandanten einer solchen Einrichtung 
übernommen hat. Verändert sich in den Fällen der Sätze 1 
und 2 der Bestand der Gesellschafter oder das Verhältnis ih-
rer Beteiligungen oder Stimmrechte durch Rechtsgeschäft 
oder Erbfall und geht der Anteil oder das Stimmrecht nicht 
auf einen Gesellschafter über, der die Voraussetzungen der 
§§ 49 und 50 erfüllt, so hat die zuständige Steuerberaterkam-
mer nach § 55 Absatz 3 zu verfahren.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt auch für unmittelbar oder mittel-
bar an Berufsausübungsgesellschaften beteiligte Gesell-
schaften, wenn sie nicht die Kapitalbindungsvorschrift des 
§ 55a dieses Gesetzes oder des § 28 Absatz 4 der Wirt-
schaftsprüferordnung erfüllen.“ ‘ 

2. Artikel 9 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:  

(2) „ Die Artikel 1 Nummer 11a und 16 Buchstabe b) sowie die Artikel 
7 und 8 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
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Begründung 

Zu Nummer 1  

Buchstabe a) (Artikel 1 Nummer 11a neu) 

Zu § 55a Absatz 1 Satz 2 StBerG-E: 

Durch die Änderung soll präzisiert werden, dass die Beteiligung von anerkannten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anerkannten Buchprüfungsgesellschaften 
an einer steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaft nur dann möglich ist, 
wenn diese ihrerseits mit Ausnahme des § 55b Absatz 3 StBerG die Anerken-
nungsvoraussetzungen nach § 53 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StBerG erfüllen. In 
der Praxis bestehen Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des § 55a Absatz 1 
Satz 2 StBerG, wonach es bei gesetzlichen Voraussetzungen, die in der Person 
der Gesellschafter oder der Mitglieder der Geschäftsführung erfüllt sein müssen, 
auf die Gesellschafter und die Geschäftsführung der beteiligten Gesellschaft an-
kommt. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob die Gesellschafter einer an einer 
steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaft beteiligten Wirtschaftsprüfungs- 
oder Buchprüfungsgesellschaft beziehungsweise im Fall einer mehrstöckigen Ge-
sellschaft die Gesellschafter der wiederum an dieser Gesellschaft beteiligten Ge-
sellschaften ihrerseits die Voraussetzungen erfüllen müssen, die an eine steuerbe-
ratende Berufsausübungsgesellschaft gestellt werden und damit auch das soge-
nannte Fremdbesitzverbot eingehalten werden muss.  

Die Beteiligung einer Gesellschaft an einer steuerberatenden Berufsausübungsge-
sellschaft soll zur Wahrung der Unabhängigkeit der Steuerberaterinnen und Steu-
erberater, die – wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Organe der (Steuer-
)Rechtspflege sind (§ 32 Absatz 2 Satz 1 StBerG), nur in engen Grenzen möglich 
sein. Für die Ausübung der Tätigkeit von Steuerberaterinnen und Steuerberatern 
ist es zwingend, dass es nicht zu Interessenkonflikten kommt. Dies setzt insbe-
sondere voraus, dass sich Steuerberaterinnen und Steuerberater in einer Position 
der (finanziellen) Unabhängigkeit gegenüber staatlichen Stellen und anderen 
Wirtschaftsteilnehmerinnen und Wirtschaftsteilnehmer befinden, deren Einfluss 
sie nicht ausgesetzt sein dürfen. Das Fehlen einer finanziellen Unabhängigkeit 
kann dazu führen, dass wirtschaftliche Überlegungen im Zusammenhang mit rei-
nen Finanzinvestitionen, die auf einen kurzfristigen Gewinn ausgerichtet sind, 
eine wichtigere Rolle spielen, als solche, die ausschließlich auf die Interessen der 
Mandantinnen und Mandanten gerichtet sind. Zudem besteht die Gefahr, dass bei 
reinen Finanzinvestitionen ein faktischer oder zumindest mittelbarer Einfluss auf 
die Geschäftsführung oder die Tätigkeiten der steuerberatenden Berufsaus-
übungsgesellschaft entsteht, durch den im Wesentlichen oder sogar ausschließlich 
an der Gewinnerzielung ausgerichtete Entscheidungen herbeigeführt werden 
könnten. Für Mandantinnen und Mandanten kann sich dies negativ auf die Quali-
tät der Dienstleistungen auswirken. 

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 19. Dezember 2024 (Rechtssache 
C-295/23, Randnummer 71 und 74) zum anwaltlichen Berufsrecht ausgeführt: 

„Insoweit ist klarzustellen, dass es für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs un-
erlässlich ist, dass es nicht zu Interessenkonflikten kommt, was insbesondere 
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voraussetzt, dass Rechtsanwälte sich in einer Position der Unabhängigkeit – ein-
schließlich in finanzieller Hinsicht – gegenüber staatlichen Stellen und anderen 
Wirtschaftsteilnehmern befinden, deren Einfluss sie nicht ausgesetzt sein dürfen 
(EuGH ECLI:EU:C:2010:729 Rn. 61 = NJW 2011, 1199 – Jakubowska). Zum 
einen könnten sich nämlich in Ermangelung einer solchen finanziellen Unabhän-
gigkeit wirtschaftliche Überlegungen, die auf einen kurzfristigen Gewinn des rei-
nen Finanzinvestors ausgerichtet sind, gegenüber Erwägungen durchsetzen, die 
ausschließlich davon geleitet sind, dass die Interessen der Mandanten der Rechts-
anwaltsgesellschaft vertreten werden. Zum anderen kann auch das Bestehen et-
waiger Verbindungen zwischen einem reinen Finanzinvestor und einem Mandan-
ten das Verhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant in einer Weise beeinflus-
sen, dass ein Konflikt mit Berufs- oder Standesregeln nicht ausgeschlossen wer-
den kann.“ 

Unter Randnummer 74 wird zudem ausführt: 

„Ebenfalls unter Berücksichtigung dieses Beurteilungsspielraums ist die Ein-
schätzung eines Mitgliedstaats legitim, wonach die Gefahr besteht, dass sich bei 
der Beteiligung eines reinen Finanzinvestors am Kapital einer Rechtsanwaltsge-
sellschaft in Anbetracht des Einflusses – sei er auch mittelbar –, den dieser Inves-
tor auf die Geschäftsführung und die Tätigkeiten der Gesellschaft durch im We-
sentlichen oder sogar ausschließlich an der Gewinnerzielung ausgerichtete Ent-
scheidungen über Investitionen oder Nicht- bzw. Desinvestitionen ausüben 
könnte, die Maßnahmen, die in nationalen Rechtsvorschriften oder in Satzungen 
von Rechtsanwaltsgesellschaften vorgesehen sind, um die berufliche Unabhän-
gigkeit und Integrität der in einer Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte zu wahren, 
in der Praxis als unzureichend erweisen, um die Erreichung der oben in den 
Rn. 64–66 angeführten Ziele effektiv sicherzustellen.“ 

Vor diesem Hintergrund sollen nur solche Gesellschaften eine Gesellschafterpo-
sition bei steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften innehaben dürfen, die 
selbst die grundlegenden Anforderungen erfüllen, die an steuerberatende Berufs-
ausübungsgesellschaften gestellt werden. Durch die Änderung des § 55a Absatz 1 
Satz 3 StBerG soll ausdrücklich klargestellt werden, dass die Anforderungen, die 
an steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften gestellt werden, auch von be-
teiligten anerkannten Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften und 
von an diesen beteiligten Gesellschaften eingehalten werden müssen. Dadurch 
wird die Unabhängigkeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater und damit 
letztlich die Wahrung der geordneten (Steuer-)Rechtspflege gesichert und die 
Dienstleistungsempfängerinnen und Dienstleistungsempfänger geschützt werden. 
Gerade mehrstöckige Gesellschaftsstrukturen schaffen eine besondere Gefahr für 
die Unabhängigkeit der einzelnen Steuerberaterinnen und Steuerberater. 

Mildere Mittel, wie beispielsweise Vorgaben für die Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungs- oder Aufsichtsorgans oder Transparenzpflichten, sind nicht in gleicher 
Weise geeignet, die Unabhängigkeit und Integrität der Steuerberaterinnen und 
Steuerberater zu sichern, da mit der Investition eine faktische oder mittelbare Ein-
flussnahme auf die Entscheidung in einer steuerberatenden Berufsausübungsge-
sellschaft fortbestehen würde. 

Bei Einhaltung der Anforderung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG bleibt weiter-
hin die Möglichkeit bestehen, dass sich anerkannte Wirtschafts- und Buchprü-
fungsgesellschaften an steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften beteili-
gen. Dies gilt auch für Gesellschaften, die nur mittelbar über eine Wirtschafts- 
oder Buchprüfungsgesellschaft an steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaf-
ten beteiligt sind. 

Buchstabe b) (Artikel 1 Nummer 16) 
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Zu § 154 StBerG-E 

Zu Absatz 1: 

Die Änderung entspricht der Fassung des Entwurfs der Bundesregierung. 

Zu Absatz 2: 

Mit der Änderung soll ein im Zuge des Gesetzes zur Neuregelung des Berufs-
rechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften so-
wie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe 
vom 7. Juli 2021 (BGBl. I S. 2363) unpräzise angepasster Verweis korrigiert wer-
den. Bis zum Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes wurde in § 154 Absatz 2 
Satz 1 StBerG auf die Kapitalbindungsvorschriften des §§ 50a Absatz 1 Num-
mer 1 oder Absatz 2 Satz 2 StBerG Bezug genommen. Die Änderung des Verwei-
ses auf die §§ 49 und 50 StBerG war insofern unpräzise. Künftig soll deshalb auf 
die maßgeblichen Kapitalbindungsvorschriften (§§ 50 und 55a StBerG) Bezug 
genommen werden. 

 

Da die Klarstellung zum Fremdbesitzverbot in § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 09. Juli 2018, S. 25 
bis 34) fallen, wird auf folgende Aspekte hingewiesen: 

a) Wen sollen die Vorschriften schützen? Welche Risiken sollen durch die Vor-
schriften minimiert beziehungsweise welche Vorteile sollen die Maßnahme ma-
ximiert werden, um die Ziele des öffentlichen Interesses zu verfolgen? Wie wer-
den die Vorschriften eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen? 

Die Vorschrift soll die unabhängige Berufsausübung der Steuerberaterinnen und 
Steuerberater sicherstellen, die wiederum unerlässliche Grundlage für eine quali-
fizierte, gewissenhafte und unabhängige Beratung von Dienstleistungsempfänge-
rinnen und Dienstleistungsempfängern, einschließlich Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, ist. Sie dient damit dem Verbraucherschutz und der Wahrung einer 
geordneten (Steuer-)Rechtspflege. 

Für die Ausübung der Tätigkeit von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die 
Organe der Steuerrechtspflege sind (§ 32 Absatz 2 Satz 1 StBerG), ist es zwin-
gend, dass es nicht zu Interessenkonflikten kommt. Dies setzt insbesondere vo-
raus, dass sich Steuerberaterinnen und Steuerberater in einer Position der (finan-
ziellen) Unabhängigkeit gegenüber staatlichen Stellen und anderen Wirtschafts-
teilnehmerinnen und Wirtschaftsteilnehmer befinden, deren Einfluss sie nicht 
ausgesetzt sein dürfen. Das Fehlen einer finanziellen Unabhängigkeit kann dazu 
führen, dass wirtschaftliche Überlegungen im Zusammenhang mit reinen Finan-
zinvestitionen, die auf einen kurzfristigen Gewinn ausgerichtet sind, eine wichti-
gere Rolle spielen, als solche, die ausschließlich auf die Interessen der Mandan-
tinnen und Mandanten gerichtet sind. Zudem besteht die Gefahr, dass bei reinen 
Finanzinvestitionen ein faktischer oder zumindest mittelbarer Einfluss auf die Ge-
schäftsführung oder die Tätigkeiten der steuerberatenden Berufsausübungsgesell-
schaft entsteht, durch den im Wesentlichen oder sogar ausschließlich an der Ge-
winnerzielung ausgerichtete Entscheidungen herbeigeführt werden könnten. Dies 
stellt ein Risiko für Mandantinnen und Mandanten dar, da sich dies negativ auf 
die Qualität der Dienstleistungen auswirken kann, das durch die vorgesehenen 
Vorgaben ausgeschlossen werden soll. Gerade mehrstöckige Gesellschaften 
schaffen besondere Gefahren für die Unabhängigkeit der einzelnen Berufsträge-
rinnen und Berufsträger. 
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b) Gibt es eine Möglichkeit, weniger restriktive Mittel zur Erreichung dieser Ziele 
einzusetzen (zum Beispiel freiwillige Verhaltenskodizes/Zertifizierungssysteme, 
Regulierung der allgemeinen und beruflichen Bildung, Schutz der Berufsbezeich-
nung, Regulierung nur für bestimmte Formen der Berufsausübung, System von 
Ex-post-Kontrollen, Haftungsregeln, Öffnung der vorbehaltenen Tätigkeiten für 
benachbarte Berufe)? 

Mildere Mittel, wie beispielsweise Vorgaben für die Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungs- oder Aufsichtsorgans oder Transparenzpflichten, sind nicht in gleicher 
Weise geeignet, die Unabhängigkeit und Integrität der Steuerberaterinnen und 
Steuerberater zu sichern, da mit der Investition eine faktische oder mittelbare Ein-
flussnahme auf die Entscheidung in einer steuerberatenden Berufsausübungsge-
sellschaft fortbestehen würde. 

c) Gibt es wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die die Informa-
tionsasymmetrie zwischen dem Erbringer einer Dienstleistung und Verbrauche-
rinnen und Verbraucher wirksam verringern könnten? 

Für Mandantinnen und Mandanten, die in Steuerangelegenheiten Rechtsrat bei 
einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater suchen, oder sich von dieser oder 
diesem vor den Gerichten vertreten lassen, ist es essentiell, dass sie auf eine un-
abhängige und nur an ihren Bedürfnissen ausgerichtete Beratung vertrauen kön-
nen. Etwaige wissenschaftliche oder technologische Entwicklungen sind in die-
sem Zusammenhang irrelevant. 

d) Wie würde sich die Maßnahme insgesamt auswirken (zum Beispiel in Bezug 
auf den Grad des Wettbewerbs auf dem Markt, die Qualität der Dienstleistungen, 
die Wahlmöglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Auswir-
kungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU)? 

Die Vorschrift hat positive Auswirkungen auf die Qualität der Dienstleistungen, 
da Interessenkonflikte verhindert und die Unabhängigkeit der Steuerberaterinnen 
und Steuerberater gestärkt wird. Dies führt dazu, dass Steuerberaterinnen und 
Steuerberater ihre Tätigkeit ausschließlich an den Interessen der Mandantinnen 
und Mandanten ausrichten und erbringen können. Negative Auswirkungen auf 
den freien Personen und Dienstleistungsverkehr sind nicht erwarten, da lediglich 
mittelbare finanzielle Beteiligungen an steuerberatenden Berufsausübungsgesell-
schaften betroffen sind. Die Wahlmöglichkeiten der Verbraucherinnen und Ver-
braucher werden durch die Regelung nicht unmittelbar beeinträchtigt. 

e) Warum sind die bestehenden Vorschriften spezifischer oder allgemeiner Art 
(zum Beispiel Produktsicherheitsvorschriften, Verbraucherschutzgesetze, Stra-
fen/strafrechtliche Sanktionen bei illegaler Berufsausübung) unzureichend, um 
das angestrebte Ziel zu erreichen und das öffentliche Interesse zu schützen?  

Bei der Reichweite des § 55a Absatz 1 Satz 2 StBerG bestehen Unklarheiten. 
Durch die Einfügung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E soll Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit bei der Beteiligung von Wirtschaftsprüfungs- und Buchprü-
fungsgesellschaften an steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften herbei-
geführt werden. Dies dient der Sicherung der Unabhängigkeit der Tätigkeit von 
Steuerberaterinnen und Steuerberatern, da andernfalls gerade durch mehrstöckige 
Gesellschaften das Berufsrecht der Steuerberaterinnen und Steuerberater umgan-
gen werden könnte. 

f) Welche Anforderungen werden in Bezug auf die Beteiligungsstruktur oder Ge-
schäftsleitung eines Unternehmens gestellt? 

Die Möglichkeit mehrstöckiger Berufsausübungsgesellschaften bleibt weiterhin 
bestehen. Bei der Beteiligung einer Berufsausübungsgesellschaft an einer anderen 
Berufsausübungsgesellschaft kommt es schon nach geltender Rechtslage bei 
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gesetzlichen Voraussetzungen, die in der Person der Gesellschafter oder der Mit-
glieder der Geschäftsführung erfüllt sein müssen, auf die Gesellschafter und die 
Geschäftsführung der beteiligten Gesellschaft an. Die Reichweite dieser Rege-
lung soll nunmehr durch die Ergänzung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E prä-
zisiert werden. Dadurch soll eine Umgehung des Berufsrechts der Steuerberate-
rinnen und Steuerberater über die Schaffung mehrstöckiger Gesellschaftsstruktu-
ren verhindert werden. 

g) Welche Auswirkungen hätte die Maßnahme in Kombination mit anderen be-
stehenden Anforderungen? Wie würde die Maßnahme zusammen mit den anderen 
bestehenden Anforderungen, die dasselbe Ziel im öffentlichen Interesse verfol-
gen, zu diesem Ziel beitragen, und warum ist diese zusätzliche Maßnahme erfor-
derlich, um dasselbe Ziel bzw. dieselben Ziele zu erreichen? 

Bei Einhaltung der Anforderung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG bleibt weiter-
hin die Möglichkeit bestehen, dass sich anerkannte Wirtschafts- und Buchprü-
fungsgesellschaften an steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften beteili-
gen. Dies gilt auch für Gesellschaften, die nur mittelbar über eine Wirtschafts- 
oder Buchprüfungsgesellschaft an steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaf-
ten beteiligt sind. Gesellschaften, die diese Anforderungen nicht erfüllen, können 
sich nicht an steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften beteiligen.  

Die Ergänzung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E ist erforderlich, um die Integ-
rität und insbesondere die finanzielle Unabhängigkeit der Steuerberaterinnen und 
Steuerberater effektiv zu sichern und eine Umgehung des Berufsrechts der Steu-
erberaterinnen und Steuerberater durch mehrstöckige Gesellschaften zu verhin-
dern.  

Zu Nummer 2 

Die Änderungen in § 55a und § 154 Absatz 2 StBerG-E sollen am Tag nach der 
Verkündung in Kraft treten. Artikel 9 Absatz 2 ist daher entsprechend anzupassen.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

Wirtschaft 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Verwaltung 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. 
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Umdruck-Nr. 3 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Angaben im Anerkennungsverfahren und Anzeigepflich-
ten  

Änderungen 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt:  

‚11a In § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „§ 55a Absatz 
1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 55a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2“ ersetzt.‘ 

b) Nach Nummer 14 wird die folgende Nummer 14a eingefügt:  

‚14a § 76e wird durch den folgenden § 76e ersetzt:  

„76e 

Anzeigepflichten 

(1) Die Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufe-
nen Organs oder die vertretungsberechtigten Gesellschafter einer 
Berufsausübungsgesellschaft haben der zuständigen Steuerbera-
terkammer jede Änderung eines unmittelbar oder mittelbar betei-
ligten Gesellschafters unverzüglich anzuzeigen, wenn eine aner-
kannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eine anerkannte 
Buchprüfungsgesellschaft an der Berufsausübungsgesellschaft 
beteiligt ist.  

(2) Die Anzeige nach Absatz 1 hat folgende Angaben zu 
enthalten: 

1. bei natürlichen Personen: Familienname, Vorname oder 
Vornamen, Beruf, Wohnort, berufliche Niederlassung; 

2. bei juristischen Personen oder rechtsfähigen Personengesell-
schaften: deren Name oder Firma, deren Sitz und sofern ge-
setzlich vorgesehen, das für sie zuständige Register und die 
Registernummer; 

3. Aktien, Stammeinlagen oder Beteiligungsverhältnisse der 
Gesellschafter 
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4. in Fällen eines Wechsels eines mittelbaren Gesellschafters 
zusätzlich eine Übersicht über die Beteiligungsstruktur von 
der Berufsausübungsgesellschaft bis zu dem mittelbaren Ge-
sellschafter, in dessen Person ein Wechsel stattfindet.  

(3) Die zuständige Steuerberaterkammer kann zusätzlich 
zur Anzeige nach Absatz 1 geeignete Nachweise einschließlich 
eines Registerauszugs verlangen. 

(4) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die Mitglied 
eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans einer Berufsaus-
übungsgesellschaft nach der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
der Patentanwaltsordnung sind, haben dies der Steuerberaterkam-
mer unverzüglich anzuzeigen.“ ‘ 

2. Artikel 9 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:  

(2) „ Die Artikel 1 Nummer 11a und 14a sowie die Artikel 7 und 8 tre-
ten am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 

Begründung 

Zu Nummer 1a (Anerkennungsverfahren) 

In § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StBerG soll der Verweis auf § 55a StBerG 
angepasst werden. Sofern anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder an-
erkannte Buchprüfungsgesellschaften an einer Berufsausübungsgesellschaft be-
teiligt sind, müssen im Antrag auf Anerkennung als Berufsausübungsgesellschaft 
auch Angaben zu mittelbar beteiligten Personen angegeben werden (Angabe von 
Namen und Beruf).  

Diese Änderung soll sicherstellen, dass die zuständige Steuerberaterkammer auch 
Kenntnis über die mittelbar beteiligten Personen erhält, um zu prüfen, ob die Vo-
raussetzungen bezüglich der Beteiligungs- und Gesellschafterstruktur der Berufs-
ausübungsgesellschaft nach § 55a Absatz 1 Satz 2 StBerG erfüllt sind.  

Zu Nummer 1b (Anzeigepflichten) 

Mit der Neufassung des § 76e StBerG-E soll die Anzeigepflicht neu gefasst wer-
den. 

Vor dem Hintergrund, dass bei mehrstöckigen Berufsausübungsgesellschaften die 
mittelbar beteiligten Personen nicht in den Berufsregistern eingetragen werden, 
soll durch die vorgesehene Neuregelung des § 76e StBerG-E eine Anzeigepflicht 
für diese Fälle geschaffen werden. Mit Hilfe dieser Anzeigen soll den zuständigen 
Steuerberaterkammern eine schnelle und effiziente Prüfung der Kapitalbindungs-
vorschriften ermöglicht werden.  

Zu Absatz 1:  

Die Anzeigepflicht nach Absatz 1 ist durch die Mitglieder des zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organs oder die vertretungsberechtigten Gesellschafter ei-
ner Berufsausübungsgesellschaft zu erfüllen. Die Anzeigepflicht gilt für Berufs-
ausübungsgesellschaften, an denen anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten oder anerkannte Buchprüfungsgesellschaften beteiligt sind.  
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Zu Absatz 2: 

In Absatz 2 werden die erforderlichen Angaben der Anzeige nach Absatz 1 auf-
gelistet. Die Formulierungen zu Nummer 1 und Nummer 2 lehnen sich an die 
Formulierungen in § 76a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f StBerG an. Die Angabe 
der Aktien, Stammeinlagen oder Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter ent-
spricht der Formulierung im bisherigen § 76e Absatz 1 StBerG. Die Nummer 4 
dient dazu, dass die Steuerberaterkammer alle notwendigen Informationen über 
die Beteiligungsstruktur hat. 

Zu Absatz 3: 

In begründeten Einzelfällen soll es der zuständigen Steuerberaterkammer durch 
die Regelung in Absatz 3 möglich sein, Nachweise und Registerauszüge anzufor-
dern.  

Zu Absatz 4: 

Die Regelung in Absatz 4 entspricht der bisherigen Regelung in § 76e Absatz 3 
StBerG, die weiterhin fortgelten soll.  

Zu Nummer 2 (Inkrafttreten) 

Die Änderung in § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StBerG und die Neufassung des 
§ 76e StBerG sollen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Artikel 9 Ab-
satz 2 ist daher entsprechend anzupassen.  

Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

Wirtschaft 

Die Anzeige soll in Form einer einfachen Meldung zum Berufsregister genügen, 
welche zukünftig auch digital über den Self-Service im Rahmen des OZG-An-
tragsportals integriert werden könnte. Zum anderen soll die Anzeigepflicht auf 
Fälle mit Beteiligungen von anerkannten Wirtschaftsprüfungs- bzw. Buchprü-
fungsgesellschaften beschränkt werden. 

Die vorgesehene Anzeigepflicht nach § 76e StBerG-E würde daher nur wenige 
Berufsausübungsgesellschaften betreffen. Nach aktuellem Stand wird die Anzahl 
der Betroffenen auf weniger als 100 geschätzt. Zudem greift die Anzeigepflicht 
nur bei Veränderungen. Folglich wird davon ausgegangen, dass lediglich ein ge-
ringfügiger jährlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht, der nicht 
weiter beziffert werden kann.  

Verwaltung 

Für die zuständigen Steuerberaterkammern als mittelbare Verwaltung entsteht 
kein Erfüllungsaufwand. Vielmehr erleichtern die vorgesehenen Anzeigen die Ar-
beit der zuständigen Steuerberaterkammern, da eine schnelle Überprüfung der 
Kapitalbindungsvorschriften ermöglicht wird.  
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Umdruck-Nr. 4 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Meldung und zwischenstaatlicher Austausch der 
Steueridentifikationsnummer des Ansässigkeits-
staates im Rahmen von FATCA 

Zu Artikel 3 und 8a – neu – sowie 9 (Änderung der Abgabenordnung 
und der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung sowie Inkrafttreten) 
 

Änderung 

1. Nach Artikel 3 Nummer 2 wird die folgende Nummer 2a eingefügt: 

‚2a. In § 117a Absatz 1 wird nach Nummer 2 die folgende Nummer 2a ein-
gefügt: 

„2a. in Bezug auf US-amerikanische meldepflichtige Konten im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Doppelbuchstabe dd des Ab-
kommens vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sach-
verhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuer-
ehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten US-ame-
rikanischen Informations- und Meldebestimmungen für 
jede im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Doppelbuchstabe gg 
dieses Abkommens spezifizierte US-amerikanische Per-
son, für die die US-amerikanische Steueridentifikations-
nummer nicht vorliegt, die Übermittlung  

a) der Steueridentifikationsnummer oder eines funktio-
nalen Äquivalents jedes Ansässigkeitsstaates, wenn 
die elektronisch durchsuchbaren Kontoinformationen 
des in dem Abkommen dem Grunde nach bestimmten 
Dritten diese Angaben enthalten, und 

b) des Geburtsdatums 

durch in dem Abkommen dem Grunde nach bestimmte 
Dritte nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Wege 
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der Datenfernübertragung an das Bundeszentralamt für 
Steuern,“.‘ 

2. Nach Artikel 8 wird der folgende Artikel 8a eingefügt: 

‚Artikel 8a 

Änderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung 

Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung vom 23. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1222), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 8 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Das meldende deutsche Finanzinstitut hat die Daten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 bis zum 31. Juli des folgenden Kalenderjahres nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz im Wege der Datenfernübertragung an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Liegt dem meldenden deut-
schen Finanzinstitut für eine spezifizierte Person der Vereinigten Staaten von 
Amerika die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer nicht vor, so 
können zusätzlich gemeldet werden: 

1. die Steueridentifikationsnummer oder das funktionale Äquivalent jedes 
Ansässigkeitsstaates, wenn die elektronisch durchsuchbaren Kontoin-
formationen des meldenden deutschen Finanzinstituts diese Angaben 
enthalten, und 

2. das Geburtsdatum.“ ‘ 

3. Artikel 9 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

‚(2) Die Artikel 3 Nummer 2a, Artikel 7, 8 und 8a treten am Tag nach 
der Verkündung in Kraft.‘ 

Begründung 

Zu Nummer 1 - Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung) 

Zu Nummer 2a – neu - 

§ 117a Absatz 1 Nummer 2a – neu – 

Mit dem Abkommen vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehr-
lichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über 
die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten US-amerikani-
schen Informations- und Meldebestimmungen (FATCA-Abkommen) haben 
sich die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Ame-
rika (USA) gegenseitig dazu verpflichtet, jährlich Finanzkonteninformationen 
über Personen zu erheben und auszutauschen, die im jeweils anderen Staat 
steuerlich ansässig sind. So soll Transparenz über im Ausland gehaltenes 
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Finanzvermögen und daraus generierte Erträge geschaffen und dadurch Steu-
erhinterziehung aufgedeckt und vorgebeugt werden. 

Um dieser völkerrechtlichen Verpflichtung nachkommen zu können, wurde in 
§ 117a der Abgabenordnung in Verbindung mit der FATCA-USA-Umset-
zungsverordnung die rechtliche Verpflichtung für Finanzinstitute geschaffen, 
sog. US-amerikanische meldepflichtige Konten (vgl. § 2 Absatz 4 FATCA-
USA-Umsetzungsverordnung) zu identifizieren und gemäß § 8 FATCA-
USA-Umsetzungsverordnung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu 
melden. Gemeldet werden muss grundsätzlich auch die US-amerikanische 
Steueridentifikationsnummer (vgl. § 8 Absatz 1 Nummer 1 FATCA-USA-
Umsetzungsverordnung).  

Liegt die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer nicht vor, wird 
durch die Gesetzesänderung und die korrelierende Änderung der FATCA-
USA-Umsetzungsverordnung im neuen Artikel 8a klargestellt, dass die Finan-
zinstitute die Steueridentifikationsnummer eines jeden Ansässigkeitsstaates 
des Kontoinhabers, der eine spezifizierte Person ist, oder ein funktionales 
Äquivalent übermitteln können, wenn die elektronisch durchsuchbaren Kon-
toinformationen des jeweiligen Finanzinstitutes diese Angaben enthalten. Zu-
dem wird klargestellt, dass das Geburtsdatum des Kontoinhabers übermittelt 
werden kann. 

Zu Nummer 2 - Artikel 8a – neu - (Änderung der FATCA-USA-Umset-
zungsverordnung) 

§ 8 Absatz 3 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 117a der Abgaben-
ordnung. 

Zu Nummer 3 - Artikel 9 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 2 
Die Änderungen von § 117a der Abgabenordnung sowie der FATCA-USA-Um-
setzungsverordnung sollen abweichend von dem Beschluss der Bundesregierung 
in der 19. Legislaturperiode nicht am ersten Tag eines Quartals, sondern am Tag 
nach der Verkündung in Kraft treten, weil der nächste zwischenstaatliche Aus-
tausch mit den USA auf Basis des FATCA-Abkommens entsprechend § 9 Ab-
satz 1 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung bereits bis zum 30. September 
2026 durchzuführen ist. 

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 

Die Änderungen treten entsprechend der in Artikel 9 Absatz 2 des Regie-
rungsentwurfs vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine. 

Erfüllungsaufwand 

Durch die Änderungen in § 117a Absatz 1 der Abgabenordnung und in der 
FATCA-USA-Umsetzungsverordnung entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand 
der Wirtschaft im geringfügigen Bereich. Im Übrigen entsteht kein Erfüllungsauf-
wand durch die Änderungen. 

 

Table.Briefings



 

 

Umdruck-Nr. 5 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Einschränkung der Verpflichtung zur Führung eines An-
bauverzeichnisses nach § 142 AO 

Änderungen 

1. In Artikel 3 wird nach der Nummer 2 die folgende Nummer 2a eingefügt: 

‚2a. § 142 wird wie folgt gefasst: 

„§ 142  

Ergänzende Vorschriften für Land- und Forstwirte 

(1) Land- und Forstwirte, die nach § 141 Absatz 1 Nummer 1 oder 5 zur 
Buchführung verpflichtet sind, haben neben den jährlichen Bestandsaufnahmen 
und den jährlichen Abschlüssen ein Anbauverzeichnis zu führen. In dem Anbau-
verzeichnis ist nachzuweisen, mit welchen Fruchtarten die selbstbewirtschafteten 
Flächen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bestellt waren. 

(2) Bei forstwirtschaftlichen Betrieben kann auf das Führen eines Anbau-
verzeichnisses nach Absatz 1 verzichtet werden, wenn ein Forstbetriebswerk oder 
ein amtlich anerkanntes Betriebsgutachten für das jeweilige Wirtschaftsjahr vor-
liegt. 

(3) Bei landwirtschaftlichen Betrieben kann die zuständige Finanzbehörde 
von der Pflicht zur Führung eines Anbauverzeichnisses nach Absatz 1 befreien, 
wenn ein geeigneter Flächen- und Nutzungsnachweis für das jeweilige Wirt-
schaftsjahr vorliegt. In dem Flächen- und Nutzungsnachweis müssen die Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2 enthalten sein. Die Befreiung kann widerrufen werden.“ ‘ 

2. Nach Artikel 3 wird der folgende Artikel 3a eingefügt: 

‚Artikel 3a 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

Table.Briefings



 

 – 2 –  

10. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 39) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

Artikel 101 wird durch den folgenden Artikel 101 ersetzt: 

„Artikel 101 

Besondere Aufzeichnungspflichten 

§ 142 der Abgabenordnung in der am 2. September 2026 geltenden Fassung 
ist erstmals für das Führen von Anbauverzeichnissen anzuwenden, für Wirt-
schaftsjahre die nach dem 1. September 2026 beginnen.“ ‘ 

Begründung 

Zu Nummer 1 (Neufassung des § 142 Abgabenordnung) 

Um insbesondere die Land- und Forstwirte zu entlasten, wird die Pflicht, ein An-
bauverzeichnis zu führen, unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben. 

 

Zu Absatz 1 

Der neue § 142 Absatz 1 AO entspricht der bisherigen Fassung des § 142 AO. 

 

Zu Absatz 2 

Forstwirtschaftliche Betriebe erstellen regelmäßig Betriebswerke oder besitzen 
ein amtlich anerkanntes Betriebsgutachten. Diese Unterlagen enthalten grundsätz-
lich die erforderlichen Angaben, welche zur steuerlichen Prüfung erforderlich 
sind. Deshalb ist es ausreichend, wenn ein Betriebswerk geführt oder ein amtlich 
anerkanntes Betriebsgutachten vorgelegt wird. Eine gesondertes Anbauverzeich-
nis ist nicht erforderlich. 

 

Zu Absatz 3 

Landwirtschaftliche Betriebe erstellen regelmäßig auch einen Flächen- und Nut-
zungsnachweis aufgrund außersteuerlicher Vorschriften. Sofern dieser Flächen- 
und Nutzungsnachweis wesentliche Angaben enthält (z. B. Ackerschlagkartei 
oder Flächen- und Nutzungsnachweis zum Agrarantrag), kann die zuständige Fi-
nanzbehörde von der Pflicht zur Führung eines Anbauverzeichnisses befreien. Die 
Befreiung kann durch das zuständige Finanzamt widerrufen werden. 
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Zu Nummer 2 (Änderung des Einführungsgesetzes der 
Abgabenordnung) 

Der Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 142 AO. Danach ist dieser erst-
malig auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 1. September 2026 begin-
nen.  

 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Kein Erfüllungsaufwand 

Wirtschaft 

Entlastung ca. 50 bis 100 Tsd. Euro jährlich  

Verwaltung 

Kein Erfüllungsaufwand 
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Umdruck-Nr. 6 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

 

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung 
des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung 

weiterer steuerrechtlicher Vorschriften 
(BT-Drs. 21/4550) 

 
Stichwort:  Steuerbefreiung einer Entlastungsprämie durch die Ar-

beitgeber von bis zu 1 000 Euro 

Änderung 

1. Nach Artikel 4 wird der folgende Artikel 4a eingefügt: 

‚Artikel 4a 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes 
vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Nach § 3 Nummer 11c wird die folgende Nummer 11d eingefügt: 

„11d. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der 
Zeit vom (einsetzen: Datum des auf den Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes folgenden Tages) bis zum 30. Juni 2027 in Form 
von Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Leistungen zur Abmilderung 
der gestiegenen Verbraucherpreise bis zu einem Betrag von 1 000 Euro;“ ‘ 

2. Nach Artikel 8 wird der folgende Artikel 8a eingefügt: 

‚Artikel 8a 

Änderung der Bürgergeld-Verordnung 

Die Bürgergeld-Verordnung vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2942), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. August 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
267) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 1 Nummer 7 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt: 
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„7.  nach § 3 Nummer 11d des Einkommensteuergesetzes steuerfrei 
gewährte Leistungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbrau-
cherpreise,“. ‘ 

3. Artikel 9 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Die Artikel 4a, 7, 8 und 8a treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“ 

Begründung 

Zu Artikel 4a – neu - (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

§ 3 Nummer 11d – neu – 

Der Iran-Krieg hat massive wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht 
und wird für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zunehmend zu ei-
ner großen Belastung. 

§ 3 Nummer 11d – neu – EStG regelt, dass Arbeitgeber Leistungen zur Abmil-
derung der gestiegenen Preise bis zu einem Betrag von 1.000 Euro steuerfrei an 
ihre Arbeitnehmer gewähren können (Entlastungsprämie). Es handelt sich um 
einen steuerlichen Freibetrag, der unabhängig davon gilt, ob die Leistungen in 
Form von Zuschüssen oder Sachbezügen gewährt werden. Die Regelung ist von 
der Wirkweise vergleichbar mit der Regelung in § 3 Nummer 11c EStG. 

Die Energiepreise werden sich mittelfristig wieder entspannen, so dass eine 
zeitliche Befristung der Steuerbefreiung angezeigt ist. Arbeitgeberleistungen 
sind daher in dem Zeitraum vom Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes bis 
zum 30. Juni 2027 begünstigt. 

An den Zusammenhang zwischen Leistung und Preissteigerung werden keine 
besonderen Anforderungen gestellt. Es genügt, wenn der Arbeitgeber bei Ge-
währung der Leistung in beliebiger Form (zum Beispiel durch entsprechenden 
Hinweis auf dem Überweisungsträger im Rahmen der Lohnabrechnung) deut-
lich macht, dass diese im Zusammenhang mit der Preissteigerung steht.  

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist außerdem, dass die Leistung zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird, also insbesondere 
nicht im Wege einer Entgeltumwandlung finanziert wird.  

Gewährt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im begünstigten Zeitraum meh-
rere Leistungen, gilt die Steuerbefreiung nur bis zur Höhe von insgesamt 
1.000 Euro. 

Die Steuerbefreiung kann bis zu dem Betrag von 1.000 Euro in der Regel für 
jedes Dienstverhältnis, also auch für aufeinander folgende Dienstverhältnisse, 
gesondert in Anspruch genommen werden. Dies gilt allerdings nicht bei meh-
reren aufeinander folgenden Dienstverhältnissen in dem begünstigten Zeit-
raum zu ein und demselben Arbeitgeber. 

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. Andere Steu-
erbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmög-
lichkeiten (wie z. B. § 3 Nummer 34a, § 8 Absatz 2 Satz 11, § 8 Absatz 3 
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Satz 2 EStG) bleiben hiervon unberührt und können neben der hier aufgeführ-
ten Steuerfreiheit in Anspruch genommen werden. 

In der Sozialversicherung fallen aufgrund der Steuerfreiheit auf diese Leistun-
gen keine Beiträge an, da es sich bei den Leistungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) nicht um Arbeits-
entgelt im Sinne von § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt. 

 

Zu Artikel 8a – neu - (Änderung der Bürgergeld -Verordnung) 

§ 1 Absatz 1 Nummer 7  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 4a (Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes). 

Durch § 1 Absatz 1 Nummer 7 der Bürgergeld -Verordnung werden Leistun-
gen von der Einkommensberücksichtigung im SGB II ausgenommen, die nach 
§ 3 Nummer 11d des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind. Damit wird 
sichergestellt, dass Leistungen, die Arbeitgeber - zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn - bis zu einem Betrag von 1 000 Euro als Entlastungs-
prämie an ihre Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und Sachbezügen ge-
währen, bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen 
berücksichtigt werden. Arbeitnehmern sollen diese Leistungen auch dann in 
voller Höhe zugutekommen, wenn sie Leistungen nach dem SGB II beziehen. 
Mit der Änderung der Bürgergeld -Verordnung wird somit die steuerliche Pri-
vilegierung auch im SGB II nachvollzogen. Mit der Nichtberücksichtigung 
wird darüber hinaus verhindert, dass aufgrund von den tatsächlichen Hilfebe-
darf übersteigenden Einnahmen der Leistungsbezug im Monat der Zuwen-
dung unterbrochen wird. 

Zur Änderung des Artikels 9 (Inkrafttreten) 

Durch die Änderung des Artikels 9 Absatz 2 wird sichergestellt, dass die Än-
derungen durch Artikel 4a und 8a am Tag nach der Verkündung in Kraft tre-
ten. 

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 

Die Änderungen treten entsprechend der vorgesehenen Inkrafttretensregelung 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Der Anwendungszeitraum von Artikel 4a ist in dem neuen § 3 Nummer 11d 
EStG selbst enthalten. Artikel 8a bezieht sich auf den Anwendungszeitraum 
von Artikel 4a. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Einführung einer steuerfreien Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro für 
den Zeitraum bis zum 30. Juni 2027 führt voraussichtlich zu Steuerminderein-
nahmen in Höhe von rund 2,8 Mrd. Euro (davon Bund rund 1,1 Mrd. Euro). So-
fern die Prämie in der Folge zu geringeren Lohnerhöhungen führt, kann dies zu 
geringeren Mehreinnahmen bei der Sozialversicherung führen. Eine Quantifizie-
rung ist jedoch nicht möglich, da hierfür verlässliche Grundlagen fehlen. 

Erfüllungsaufwand 

Geringfügiger Aufwand 
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Umdruck-Nr. 7 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Weitergeltung der Steuervergünstigungen für Personen-
gesellschaften in der Grunderwerbsteuer 

Änderung 

1. Nach Artikel 8 wird der folgende Artikel 8a eingefügt: 

‚Artikel 8a 

Änderung des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes 

Das Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 über Kreditdienstleister und 
Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer finanzrechtlicher Bestimmun-
gen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz) vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
Teil I Nr. 411) wird wie folgt geändert: 

Die Artikel 30 und 36 Absatz 5 werden gestrichen.‘ 

2. Artikel 9 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

„(2) Die Artikel 7 bis 8a treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 

Begründung 

Zu Artikel 8a – neu - (Änderung des Kreditzweitmarktförderungsgeset-
zes) 
 

Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 – gestrichen - 

Die in Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 des Gesetzes zur Förderung geordneter 
Kreditzweitmärkte und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 über 
Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer finanz-
rechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz) vom 22. De-
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zember 2023 enthaltene dreijährige Befristung der in § 24 des Grunderwerbsteu-
ergesetzes geregelten Weitergeltung bestimmter Begünstigungen für Personenge-
sellschaften ab dem 1. Januar 2024 soll aufgehoben werden. Mit dieser Maß-
nahme wird die bisherige und durch jahrzehntelange Rechtsprechung weitgehend 
ausgeurteilte Rechtslage bis auf Weiteres fortgeschrieben. Auch nach dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) bestehen weiterhin substanzielle Unterschiede 
zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften, die sich u. a. auf die 
Verbindung von Gesellschaftsvermögen und Gesellschaftervermögen beziehen 
und die weiterhin grunderwerbsteuerlich eine unterschiedliche Behandlung der 
Gesellschaftsformen rechtfertigen. Die Entfristung schafft (Rechts-) Sicherheit 
und Planbarkeit sowohl für die Wirtschaft mit Blick auf unternehmerische Ent-
scheidungen als auch für die Verwaltung vor dem Hintergrund von Umsetzungs- 
und Administrationsaufwänden, ohne zugleich die gesetzgeberische Handlungs-
fähigkeit für weitergehende Änderungen des GrEStG einzuschränken oder Vor-
festlegungen herbeizuführen. 

 

Zu Artikel 9 Absatz 2 

Die Regelungen des Artikels 8a – neu - sollen am Tag nach Verkündung in Kraft 
treten. Deshalb ist der bisherige Artikel 9 Absatz 2 neu zu fassen. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

keine 
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Umdruck-Nr. 8 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuer-

beratungsgesetzes und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Anwendungsregelung in der Grunderwerbsteuer 

Änderung 

In Artikel 8 Nummer 6 wird § 23 Absatz 28 durch den folgenden Absatz 28 er-
setzt: 

„(28) § 1 Absatz 2a bis 3b, § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3, § 13 Nummer 5 und 
Nummer 8, § 19 Absatz 3 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erst-
mals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem [einsetzen: Datum des Ta-
ges der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] verwirklicht werden.“ 

Begründung 

Zu Artikel 8 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 

Materiell-rechtliche Regelung: 

Zu Nummer 6 
§ 23 Absatz 28 

Durch die Änderung wird klargestellt, dass alle von Artikel 8 genannten Reglun-
gen erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden sind, die nach dem Tag der Ver-
kündung verwirklicht werden. Das gilt für die tatbestandbegründenden Vorschrif-
ten nach § 1 Absatz 3 und 3a, die Vorrangregelung in § 1 Absatz 3b, die Bemes-
sungsgrundlage und die Verfahrensvorschriften zur Steuerschuldnerschaft und 
den Anzeigepflichten.  

Finanzielle Auswirkungen 

keine 
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Umdruck-Nr. 9 

Änderungsantrag  
der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

Entwurf 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des 

Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung 
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT-Drs. 21/4550) 

Stichwort: Inkrafttreten der Änderung zu weiteren Beratungsstellen 
nach § 34 Absatz 2 StBerG 

Zu Artikel 9 
 

Änderung 

1. Artikel 9 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „des Absatzes 2“ durch die Angabe „die 
Absätze 1a und 2“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:  

„(1a) Artikel 1 Nummer 8 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.“ 

Begründung 

Zu Artikel 9 

Das bisherige Leitererfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberate-
rinnen und Steuerberatern oder Steuerbevollmächtigen soll zukünftig entfallen 
(Streichung § 34 Absatz 2 Satz 2 bis 6 StBerG). Die gesetzliche Aufhebung des 
Leitererfordernisses wird Änderungen der Berufsordnung (BOStB) zur Folge ha-
ben. Bei der Berufsordnung handelt es sich um eine Satzung über die Rechte und 
Pflichten bei der Ausübung der Berufe der Steuerberater und Steuerbevollmäch-
tigten, deren Änderung nur durch die Satzungsversammlung als Organ der Bun-
dessteuerberaterkammer beschlossen werden kann. Für die Satzungsversamm-
lung bedarf eines zeitlichen Vorlaufs, der durch die vorgeschlagene Verschiebung 
des Inkrafttretens abgebildet werden soll. Die Änderung des § 34 Absatz 2 StBerG 
soll vor diesem Hintergrund erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Keine. 

Erfüllungsaufwand 

Unverändert. 
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